
 
    

    Ausschreibung 
2.Corona-Sportfest (incl. LVN Meisterschaft) 

                         Samstag, den 29 August 2020  
                         beim Leichlinger TV 1883 
 
Beginn:  12:00 Uhr 
Veranstalter: Leichlinger TV 1883, Abt./Leichtathletik 
 
Wettkampfort: Leichlingen,  Sportzentrum Balker Aue, Oskar-Erbslöhstraße 
 
Disziplinen:  
Kugelstoßen   U16 bis Senioren  12:00 Uhr 
Diskuswerfen U16 bis Senioren  13:30 Uhr 
Speerwerfen U16 bis Senioren  15:00 Uhr   und 16:15 Uhr 
Hammerwerfen  U16 bis Senioren  ab 12:00 Uhr (LVN Meisterschaft U16/18/20)  
Stabhochsprung U16 bis Senioren  ab 12:00 Uhr (LVN Meisterschaft U16/18/20) 
Hochsprung U16 bis Senioren  14:00 Uhr 
Weitsprung U16 bis Senioren  15:30 Uhr 
 
Anmerkung: Corona bedingt können nur jeweils max. 12 Athleten pro Disziplin zu 
der angegebenen Uhrzeit starten. Bei den Disziplinen die im Rahmen der LVN 
Meisterschaft ausgetragen werden, können 12 TN pro Altersklasse teilnehmen. Zeitplan  
folgt. Beim Speerwerfen und Diskuswerfen wird nach Bestleistungen gestartet. 
Bitte Speer/Diskuswurf Bestleistungen bei der Meldung angeben. 
 
Meldungen an: Manfred Schmitz   Grundermühlenweg 38     51381 Leverkusen 
Tel.0176/80114067 oder   mpschmitz@gmx.de 
Meldeschluss:  21 August 2020 
Nachmeldungen sind nicht möglich. 
 
Startgeld:   6,00 € pro Disziplin    Erwachsene 
    8,00 € pro Disziplin             Landesmeisterschaft 

4,00 € pro Disziplin   Jugend/Schüler 
 
Organisatorisches: Nach aktuellem Stand wird kein Essensverzehr angeboten – Die 
Umkleiden bleiben verschlossen. Bitte in Wettkampfkleidung/Sportkleidung anreisen. 
 
Einverständnis: Mit der Abgabe der Meldung gibt jeder Sportler / jede Sportlerin sein / ihr 
Einverständnis die Daten für mögliche Rückfragen zu speichern und erklärt sich bereit die 
Hygieneregeln rund um die Covit19 Maßnahmen zu befolgen und einzuhalten um einen 
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten: 
 
1)Nach Betreten und vor Verlassen der Sportstätte bitten wir jeden Teilnehmer sich im 
Wettkampfbüro zu melden. Dort steht Desinfektionsmittel zur Verfügung, dass vor und 
nach betreten der Wettkampfanlagen zu benutzen ist. Weiterhin werden dort die 
Datenlisten ausliegen wo sich jeder Athlet, Betreuer und Zuschauer eintragen muss.  
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2)Während des kompletten Wettkampfbetriebes ist ein Mindestabstand von 2m 
einzuhalten. Sofern es sich in dem Fall nicht um eine Person aus dem gleichen Haushalt 
handelt.  
 
3)Die Sportlerinnen und Sportler bringen eigene Wettkampfgeräte mit. Die Gerätekontrolle 
erfolgt ca.45 min vor dem Wettkampf. 
 
4)Der Zutritt zur Sportstätte hat unter Vermeidung von Warteschlangen zu erfolgen und 
Risikogruppen sind im Sinne der Empfehlung des Robert Koch-Institutes keiner 
besonderen Gefährdung auszusetzen. 
 
 5)Der Zutritt zum Stadion wird ausschließlich Personen gewährt, die innerhalb der letzten 
14 Tage weder Symptome einer Covid19-Erkrankung aufgewiesen haben, noch Kontakt 
zu einer noch nicht wieder genesenen, an Covid19 erkrankten Person in diesem Zeitraum 
hatten.  
 
6)Datenschutz: Der Veranstalter hat, ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung 
gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde, die folgenden Daten aller 
beteiligten Personen der Veranstaltung, in geeigneter Weise zu erheben und zu speichern, 
sofern die Daten nicht bereits vorliegen: Name und Vorname der Person, Beginn und 
Ende des Stadionaufenthalts sowie Telefonnummer/E-Mail oder Adresse der Person. Die 
Personen dürfen das Veranstaltungsgelände nur betreten, wenn sie die o.g. Daten dem 
Veranstalter vollständig und zutreffend zur Verfügung stellen. Diese Daten sind vom 
Veranstalter vier Wochen nach Erhebung zu löschen. 
 
7)Zuschauer sind bei Wettkämpfen direkt auf der Anlage nur begrenzt gestattet. Dies 
betrifft nicht reine Begleitpersonen der Sportler*innen, z.B. Betreuer*innen, Trainer*innen, 
Aufsichtspersonen bei Minderjährigen. Alle anderen Personen (außer Athletinnen/Athleten 
und Kampfrichter/-innen) halten sich außerhalb der Banden auf! 
 
8)Die Trainer und Betreuer nutzen entweder die Außenbereiche der Anlagen oder die 
vorgesehenen Coaching-Bereiche an der Wettkampfstätte. Bei „Nichteinhalten“ der 
Auflagen können die Kampfrichter die Wettkämpfe entsprechend unterbrechen und sind 
befugt die Personen der Anlage zu verweisen! 
 
9)Trotz aller Auflagen wollen wir für die Athleten einen reibungslosen Wettkampf anbieten 
und hoffen auf die Mithilfe aller Beteiligten. Nur so bleiben wir gesund.  
 
 
Ohne Unterstützung geht nichts!    Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren! 
 
Stefan Weber Werth Raumausstatter - Zahnarztpraxis Zahnsinn, Druckerei Färber 
Therapieburg-Burgwinkel - Kreissparkasse Köln, O&K Automobile, 
Rechtsanwaltskanzlei Ritzerfeld Krämer, Gemeinschaftspraxis 
Hahn,Mendel,Zerhusen 
 
      
Manfred Schmitz     Jonas Pyschny 
Abteilungsleiter      Sportwart 
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